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Rundschreiben 5/05/2003 
 
Stadterneuerung 
Bund-Land-Programm städtebauliche Sanierungs- und Entwicklungsmaßnahmen  
Bund-Land-Programm Städtebaulicher Denkmalschutz  
Bund-Land-Programm zur Förderung von Stadtteilen mit besonderem Entwicklungs-
bedarf - Die Soziale Stadt  
Bund-Land-Programm Stadtumbau-Ost "Für lebenswerte Städte und attraktives Woh-
nen"  
 
Anlage: 
- aktualisiertes Formular der Begleitinformation 
 
 
Sehr geehrte Damen und Herren, 
 
durch das Bundesministerium für Verkehr, Bau und Wohnungswesen wurde eine 
deutlich gestraffte Begleitinformation für die o. g. Programme herausgegeben, die uns 
jedoch erst nach Ablauf der Antragsfrist (01.06.03) für die o. g. Bund-/Land-
Programme (außer Stadtumbau) erreichte. 
 
Der Informationsumfang hat gegenüber der bisherigen Fassung deutlich abgenom-
men, so dass sich auch in Ihrem Hause Einsparungen in der Bearbeitung ergeben.  
 
Wir bitten Sie, ab jetzt diese neuen Begleitinformationen im Rahmen der Antragstel-
lung zu verwenden.  
 
Landesamt für Bauen, Verkehr und Straßenwesen Außenstelle Cottbus 
Lindenallee 51, 15366 Dahlwitz-Hoppegarten Gulbener Straße 24, 03046 Cottbus 
Telefon: (03342) 355-0 Telefax: (03342) 355-666 Telefon: (0355) 7828-0 
Verkehrsverbindung: S-Bahnlinie S5, Bhf. Birkenstein oder Bhf. Hoppegarten Telefax: (0355) 7828-191 



Die bisher zum Programmjahr 2004 bei uns eingegangenen Begleitinformationen 
werden wir in das neue Formblatt übertragen. Soweit uns einzelne neue Informatio-
nen fehlen, werden wir uns bei Bedarf an Sie wenden. 
 
Die neuen Formulare stehen voraussichtlich ab 23.06.2003 im Internet zur Verfügung 
(www.lbvs.brandenburg.de  � Städtebauförderung, Förderrichtlinien, Anlagen). 
 
 
(gez. Pfaff) 
 
Dieses Rundschreiben wurde maschinell erstellt und ist gem. § 37 Abs.4 VwVfG Bbg. ohne Unterschrift gültig. 
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